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§ 16 
Zivilspitäler, Schutzzeichen des Roten Kreuzes 

(1) Im Krieg oder im Falle eines anderen bewaffneten Konflikts hat die Bezirkshauptmannschaft 
Krankenanstalten, die zur Pflege von Verwundeten, Kranken und Wöchnerinnen eingerichtet sind, als 
Zivilspitäler anzuerkennen, wenn diese außerhalb ihrer humanitären Aufgaben nicht zur Begehung von 
Handlungen verwendet werden, die den Feind schädigen. Die Tatsache, dass verwundete oder kranke 
Militärpersonen in diesen Krankenanstalten gepflegt werden, oder das Vorhandensein von Handwaffen 
und von Munition, die diesen Personen abgenommen und der zuständigen Dienststelle noch nicht 
abgeliefert worden sind, gelten nicht als eine den Feind schädigende Handlung. 

(2) Als Zivilspitäler anerkannte Krankenanstalten sind mit dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes zu 
kennzeichnen. 

(3) In besetzten Gebieten und in militärischen Operationszonen ist das ordentliche und 
ausschließlich für den Betrieb und die Verwaltung der Zivilspitäler bestimmte Personal, einschließlich 
des mit dem Aufsuchen, der Bergung, dem Transport und der Behandlung von verwundeten und kranken 
Zivilpersonen und von Wöchnerinnen beschäftigten Personals während der Dauer der Dienstleistung mit 
einer Identitätskarte und einer Armbinde mit dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes zu versehen. Die 
Identitätskarte, die durch die Bezirkshauptmannschaft auszustellen ist, muss die Eigenschaft des Inhabers 
bescheinigen und mit seinem Lichtbild und dem Trockenstempel der ausstellenden Behörde versehen 
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sein. Die am linken Arm zu tragende Armbinde, die von der Bezirkshauptmannschaft auszugeben ist, 
muss feuchtigkeitsbeständig und durch die ausgebende Behörde gestempelt sein. 

(4) Für das nicht ausschließlich für den Betrieb und die Verwaltung der Zivilspitäler bestimmte 
Personal gilt der Abs. 3 während der Ausübung dieses Dienstes. 

(5) Die Leitung des ärztlichen Dienstes eines Zivilspitals hat jederzeit eine auf den Tag geführte 
Liste des in den Abs. 3 und 4 bezeichneten Personals zur Verfügung der Behörden zu halten. 
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